
 
                       
 

 
                                                           
 
aus der 10. Sitzung der Gemeindevertretung am Freitag, den 24.03.2017 

 
 

Beschluss 10. Sitzung 1 von 1 

Beschluss 

 

 

Sitzungsteil öffentlich 
 

6. Umsetzung der europäischen "INSPIRE" Richtlinie im Hochtaunus-

kreis; 

hier: Beratung und Beschlussfassung 

97/GV/XVIII 

 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung ermächtigt die Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Hoch-
taunuskreis die EU Inspire-Richtlinie umzusetzen. 
 
Hierfür wird zwischen der Gemeindeverwaltung und dem Kreis eine entsprechende Verwaltungs-
vereinbarung, gemäß Muster, abgeschlossen, die die Zusammenarbeit und die Verteilung der an-
fallenden Kosten regelt bzw. den gegenseitigen Austausch der notwendigen Daten zusichert. 
Die ermittelten bzw. tatsächlichen Gesamtkosten der Jahre 2017 bis 2021 werden wie folgt auf 
den Kreis sowie auf die 13 Kommunen verteilt: 
 

 Ein Grundbetrag von 33% der Gesamtkosten wird hälftig vom Kreis und die weiteren 50 % 
zu gleichen Teilen auf alle 13 Kommunen umgelegt. 

 
 67% der Gesamtkosten trägt zu 50% der Kreis - die weiteren 50% werden gewichtet nach 

dem Einwohnerschlüssel zum Stichtag 31.12.2015 auf die Kommunen umgelegt. 
 

 Den sich hieraus ergebenden jährlichen Umlagebeiträgen für die Jahre 2017 bis 2021, 
ausweislich der Anlage 3 „Umlagebeiträge“, wird zugestimmt.  

 
Als weitere Grundlage zur Umsetzung wird der Hochtaunuskreis dem GDI-Südhessen, mit allen 
damit verbundenen Rechten und Pflichten, beitreten. Der dafür anzusetzende Mitgliedsbeitrag 
beträgt zurzeit 12.000 EUR pro Jahr und ist in den Gesamtkosten entsprechend berücksichtigt. 
 
Weiter wird der Hochtaunuskreis für alle Beteiligten einen sogenannten IKZ-Förderantrag, gemäß 
Muster, stellen, der einen erheblichen Teil der Kosten in den ersten 5 Jahren absichert. 
 
Der auf die Gemeinde Glashütten entfallende Betrag für das Jahr 2017 in Höhe von 405,84 € 
muss erst im Haushaltsjahr 2018 entrichtet werden. 

 

Abstimmungsergebnis: 
 
17 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung 
 
Damit ist die DS-Nr.: 111/GV/HFA beschlossen. 

 
 




